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Verfassung des Saarlandes 

 
vom 15. Dezember 1947 (Amtsbl. S. 1077) 

 
Zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 14. Mai 2008 (Amtsbl. S. 986) 

 
(Auszüge) 

 
 

1. Hauptteil Grundrechte und Grundpflichten 

1. Abschnitt Die Einzelperson 

Artikel 1 

Jeder Mensch hat das Recht, als Einzelperson geachtet zu werden. Sein Recht auf Leben, 
auf Freiheit und auf Anerkennung der Menschenwürde bestimmt, in den Grenzen des Ge-
samtwohles, die Ordnung der Gemeinschaft. 

Artikel 2 

Der Mensch ist frei und darf nicht zu einer Handlung, Unterlassung oder Duldung gezwungen 
werden, zu der ihn das Gesetz nicht verpflichtet. Jeder hat Anspruch auf Schutz seiner per-
sonenbezogenen Daten. Eingriffe sind nur in überwiegendem Interesse der Allgemeinheit auf 
Grund eines Gesetzes zulässig. 

Artikel 3 

Die Freiheit der Person ist unantastbar. Nur durch Gesetz kann sie eingeschränkt werden. 

Artikel 4 

(1) Glauben, Gewissen und Überzeugung sind frei. 
(2) Die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten werden dadurch weder be-
dingt noch beschränkt. 

Artikel 5 

(1) Jedermann hat das Recht, innerhalb der Schranken der Gesetze seine Meinung durch 
Wort, Schrift, Druck, Bild oder in sonstiger Weise frei zu äußern. 
(2) Die Kunst, die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei. 
(3) Eine Zensur findet nicht statt. 
(4) Beschränkungen sind nur im Rahmen der Gesetze gestattet.  

… 
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Artikel 10 

Auf das Recht der freien Meinungsäußerung, der Versammlungs- und Vereinsfreiheit sowie 
auf das Recht der Verbreitung wissenschaftlicher oder künstlerischer Werke kann sich nicht 
berufen, wer die freiheitliche demokratische Grundordnung angreift oder gefährdet. 

… 

Artikel 12 

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 
(2) Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Das Land, die Gemeinden und Gemeindever-
bände und die sonstigen Träger öffentlicher Gewalt fördern die tatsächliche Durchsetzung 
der Gleichberechtigung und wirken auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. 
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen 
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. 
(4) Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. 

… 

Artikel 21 

Die Grundrechte sind in ihrem Wesen unabänderlich. Sie binden Gesetzgeber, Richter und 
Verwaltung unmittelbar. 

2. Abschnitt  

Ehe und Familie  

Artikel 22 

Ehe und Familie genießen den besonderen Schutz und die Förderung des Staates. 

Artikel 23 

Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge des Staates. Wer in familiärer 
Gemeinschaft Kinder erzieht oder für andere sorgt, ist durch die staatliche Ordnung zu 
schützen und zu fördern. 

Artikel 24 

(1) Die Pflege und die Erziehung der Kinder zur leiblichen, geistigen, seelischen sowie zur 
gesellschaftlichen Tüchtigkeit sind das natürliche Recht der Eltern und die vorrangig ihnen 
obliegende Pflicht. Sie achten und fördern die wachsende Fähigkeit der Kinder zu selbst-
ständigem und verantwortlichem Handeln. Bei der Pflege und Erziehung ihrer Kinder genie-
ßen sie den Schutz und die Unterstützung des Staates. 
(2) Der Staat wacht darüber, dass das Kindeswohl nicht geschädigt wird. Er greift schützend 
ein, wenn die Eltern ihre Pflicht zur Pflege und Erziehung der Kinder gröblich vernachlässi-
gen oder ihr Erziehungsrecht durch Gewalt oder in sonstiger Weise missbrauchen. 
(3) Den nichtehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für 
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ihre persönliche Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den eheli-
chen Kindern. 

Artikel 24 a 

(1) Jedes Kind hat ein Recht auf Achtung seiner Würde, auf Entwicklung und Entfaltung sei-
ner Persönlichkeit, auf Bildung sowie auf gewaltfreie Erziehung zu Eigenverantwortung und 
Gemeinschaftsfähigkeit. 
(2) Jedes Kind hat ein Recht auf besonderen Schutz vor Gewalt, Vernachlässigung, Ausbeu-
tung sowie leiblicher, geistiger oder sittlicher Verwahrlosung. 

Artikel 25 

(1) Das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände und die sonstigen Träger öffentlicher 
Gewalt achten und sichern die Kinderrechte, tragen für altersgerechte positive Lebensbedin-
gungen Sorge und fördern die Kinder nach ihren Anlagen und Fähigkeiten. Sie haben die er-
forderlichen Einrichtungen zu schaffen. Ihre Aufgaben können durch Einrichtungen der freien 
Wohlfahrt wahrgenommen werden, die als gemeinnützig anerkannt werden. 
(2) Das Mitwirkungsrecht der Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie der Verbände der 
freien Wohlfahrtspflege in den Angelegenheiten der Familienförderung, der Kinder- und Ju-
gendhilfe bleibt gewährleistet und ist zu fördern. 
(3) Fürsorgemaßnahmen im Wege des Zwangs sind nur auf Grund des Gesetzes zulässig. 

… 
2. Hauptteil 

Aufgaben und Aufbau des Staates 

l. Abschnitt 
Grundlagen  

Artikel 60 

(1) Das Saarland ist eine freiheitliche Demokratie und ein sozialer Rechtsstaat in der Bun-
desrepublik Deutschland. 
(2) Das Saarland fördert die europäische Einigung und tritt für die Beteiligung eigenständiger 
Regionen an der Willensbildung der Europäischen Gemeinschaften und des vereinten Euro-
pa ein. Es arbeitet mit anderen europäischen Regionen zusammen und unterstützt grenz-
überschreitende Beziehungen zwischen benachbarten Gebietskörperschaften und Einrich-
tungen. 

 


